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 Sitzungstermine  
  

 
 
Montag, 06. Februar 2023, 16:00 Uhr 
 
Sitzung des Personalausschusses 
(im Seminarbereich der Straubinger Ausstellung- und Veranstaltungs GmbH) 
 
T a g e s o r d n u n g 
- nichtöffentlich - 
 
 
 
 
Dienstag, 07. Februar 2023, 16:00 Uhr 
 
1. Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Haushalt 2023) 
(im Seminarraum 2 und 3 der Straubinger Ausstellung- und Veranstaltungs GmbH) 
 
T a g e s o r d n u n g 
- nichtöffentlich - 
 
 
 
 
Mittwoch, 08. Februar 2023, 16:00 Uhr 
 
2. Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Haushalt 2023) 
(im Seminarraum 2 und 3 der Straubinger Ausstellung- und Veranstaltungs GmbH) 
 
T a g e s o r d n u n g 
- nichtöffentlich - 
 
 
 
 
Donnerstag, 09. Februar 2023, 16:00 Uhr 
 
3. Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses (Haushalt 2023) 
(im Seminarraum 2 und 3 der Straubinger Ausstellung- und Veranstaltungs GmbH) 
 
T a g e s o r d n u n g 
- nichtöffentlich - 
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 Bekanntmachungen  
  

 

Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG); 
hier: Widmung des Geh- und Radwegs auf dem Grundstück  
Flur-Nr. 579/52 Teilfläche der Gemarkung Kagers zu einem beschränkt-
öffentlichen Weg 

 
 

Widmungsverfügung 
 
 
Gemäß dem Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 05.05.2022 wird der Geh- und 
Radweg auf dem Grundstück Flur-Nr. 579/52 Teilfläche der Gemarkung Kagers zum beschränkt-
öffentlichen Weg gewidmet. 
 
Anfangspunkt:  
Einmündung in den öffentlichen Feld- und Waldweg „Kagerser Hochweg“ (Grundstück Flur-Nr. 582 
Teilfläche der Gemarkung Kagers) 
 
Endpunkt:  
Einmündung in den öffentlichen Feld- und Waldweg „Am Hochweg“ (Grundstück Flur-Nr. 572 der 
Gemarkung Kagers) 
 
Länge: 249 m 
 
Widmungsbeschränkungen: nur Fußgänger- und Radfahrerverkehr 
 
Träger der Straßenbaulast: Stadt Straubing 
 
 
Die Widmungsverfügung einschließlich ihrer Begründung und dem Lageplan kann bei der Stadt 
Straubing, Amt für Recht- und Erschließungswesen, Theresienplatz 2, 94315 Straubing, Zimmer  
Nr. 240, während der allgemeinen Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch von 08.00 bis 12.00 Uhr und 
von 14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 
Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
Die Widmungsverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 3 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Straubing als bekannt 
gegeben. 
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
in 93047 Regensburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 
Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zu Protokoll oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 
nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhe-
bung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
 
Straubing, den 30.01.2023 
 
 
Pannermayr 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung 
 

Vollzug der Wassergesetze; 
Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Baugebiet „An der  
Carl-Zeiss-Straße“ (Nrn. 119/2, 119/2A) in das Grundwasser durch die 
Stadt Straubing 
 
 
Die Stadt Straubing, Theresienplatz 2, 94315 Straubing, hat eine wasserrechtliche Erlaubnis zur 
Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Baugebiet „An der Carl-Zeiss-Straße“ (Nrn. 119/2, 
119/2A) über eine Sickermulde in das Grundwasser beantragt. Die Einleitung erfolgt auf dem Grund-
stück mit der Fl. Nr. 2320/8, Gmkg. Straubing. 
 
Die Einleitung stellt sich im Wesentlichen wie folgt dar: 
 
Das Baugebiet gliedert sich in drei Einzugsgebiete. Das gesamte Einzugsgebiet umfasst eine  
Gesamtfläche von ca. 0,84 ha. Das Niederschlagswasser aus den öffentlichen Verkehrsflächen des 
genannten Erschließungsgebietes wird, soweit nicht vor Ort versickert, mittels Sinkkästen gesam-
melt, durch Schlammeimer von Grobverschmutzungen befreit und über einen Regenwasserkanal in 
die Sickermulde geleitet. Die nördliche Erschließungsstraße mit Sickerpflaster entwässert direkt 
über Querneigung in die Sickermulde. Der letzte Schacht wird als konstruktiver Absetzschacht  
ausgebildet. 
 
Der Regenwasserschacht im südlichen Erschließungsbereich besitzt eine Drossel, die als Lochblech 
ausgeführt wird. Damit soll bei Starkregenereignissen ein erhöhter Einstau in der Sickermulde ver-
mieden werden. Im Falle eines Extremregenereignisses wird das Niederschlagswasser über einen 
Notüberlauf in den Mischwasserkanal entlastet um ein Überstauen des Systems zu vermeiden. Bei 
maximalen Einstau wird das rückgehaltene Niederschlagswasser über ca. 30 Minuten gedrosselt 
Richtung Sickermulde abgegeben. 
 
Das anfallende Niederschlagswasser auf der nördlichen Erschließungsstraße versickert größtenteils 
über Sickerpflaster durch die Aufschüttung mit nicht bindigem Boden bis in eine Tiefe von rund  
2,20 m und fließt unterirdisch entlang des Erdplanums mit einem Quergefälle von 4% in den rund  
3 m breiten Muldenuntergrund. 
 
Die Abwasserbeseitigung für das anfallende Schmutzwasser erfolgt im gesamten Einzugsgebiet im 
Trennsystem. Das Schmutzwasser wird über eine Doppelpumpstation dem Mischwasserkanal im 
Steinweg zugeführt. 
 
Das Einleiten von Niederschlagswasser in das Grundwasser stellt eine Gewässerbenutzung dar und 
bedarf der Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens. Derartige Gewässerbenutzungen sind 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG erlaubnispflichtig. Die Erlaubnis ist als gehobene Erlaubnis nach § 15 
Abs. 1 WHG zu erteilen, wenn hierfür ein öffentliches Interesse besteht. Für das Verfahren gelten 
die Bestimmungen des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (Art. 69 BayWG).  
 
Von dem Vorhaben wird hiermit Kenntnis gegeben mit dem Hinweis, dass die entsprechenden Plan-
unterlagen in der Zeit vom 06.02.2023 bis 06.03.2023 in der Dienststelle des Amtes für Umwelt- und 
Naturschutz der Stadt Straubing, Hebbelstraße 14, 2. Stock, Zi. Nr. 2, während der allgemeinen 
Öffnungszeiten zur Einsichtnahme ausliegen. 
 
Jeder, dessen Belange durch die Einleitung berührt werden, kann bis zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, das ist bis zum 20.03.2023, schriftlich oder zur Niederschrift in der Dienststelle des 
Amtes für Umwelt- und Naturschutz der Stadt Straubing, Hebbelstraße 14, 2. Stock, Zi. Nr. 2,  
94315 Straubing, Einwendungen gegen das Vorhaben erheben. 
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Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen. 
 
Verspätet erhobene Einwendungen können bei der Erörterung und Entscheidung über den Antrag 
der Stadt Straubing auf Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis unberücksichtigt bleiben. 
 
Weiterhin wird darauf hingewiesen,  
 
a) dass etwaige Einwendungen oder Stellungnahmen von Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4  

Satz 5 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) bei der Stadt Straubing, 
Amt für Umwelt- und Naturschutz, Hebbelstraße 14, 2. Stock, Zi. Nr. 2, innerhalb der Einwen-
dungsfrist vorzubringen sind,  

 
b) dass bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden 

kann, 
 
c) dass, 

 
cc)  die Personen, die Einwendungen erhoben haben, oder die Vereinigungen, die Stellung- 
 nahmen abgegeben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung 
 benachrichtigt werden können, 
 
dd)  die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung 
 ersetzt werden kann, 
 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind, 

 
d) dass durch Einsichtnahme in die Planunterlagen entstehende Kosten nicht erstattet werden  

können. 
 
Die Bekanntmachung einschließlich der dazugehörigen Antragsunterlagen ist zudem auf der Home-
page der Stadt Straubing unter www.straubing.de (Rathaus & Verwaltung, Verwaltung & Dienst-
leistungen, Ämter & Dienststellen, Umwelt- und Naturschutz, Weitere Informationen der Dienststelle) 
einzusehen. 
 
 
Straubing, 30.01.2023 
STADT STRAUBING 
 
 
 
 
Pannermayr  
Oberbürgermeister 
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 Vergabeverfahren 
  

 
 

Bauleistungen 
 
- 23TB-05-a  Neugestaltung Bahnhofsumfeld Jahnplatz – Neubau einer Stützwand 
- 23TB-06-a  Erschließung GE Lerchenhaid 
 
 
 
Weitere Informationen zu den vorstehend genannten Vergabeverfahren finden Sie unter 
www.vergabe.bayern.de. 

Stadt Straubing – Zentrale Fachstelle für Vergabeverfahren 
Theresienplatz 2 
94315 Straubing 
Tel. 09421 / 944-61139 
Mail: vergabeamt@straubing.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Sprechstunde des Behindertenbeirates der Stadt Straubing 
  

 
 
Am Montag, 06.02.2023, findet von 14:00 bis 16:00 Uhr im Sozialen Rathaus, Am Platzl 31, in  
Zi. 216 (2. Stock, Aufzug vorhanden), die öffentliche Sprechstunde des Behindertenbeirats statt.  
Als Berater werden dort die Vorsitzende des Beirates, Frau Juliane Eigner, und der stellv.  
Vorsitzende, Herr Ralph Zimmerhansl, zu sprechen sein.  
 
Die von den Behinderten oder deren Angehörigen anstehenden Fragen können erörtert, bzw. Wege 
zur Lösung gefunden werden. Gerne werden auch Tipps zum Schwerbehindertenantrag oder zu 
Fragen des Alltags gegeben. Eine Rechtsberatung mit verbindlichem Charakter findet nicht statt.  
 
Bitte vereinbaren Sie vorab telefonisch einen Termin bei  
Juliane Eigner unter (0 94 21) 4 14 89, oder bei Ralph Zimmerhansl unter (0 94 21) 4 02 24.  
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 Fundsachen im Januar 2023 
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 Standesamtliche Nachrichten vom 26.01.2023 bis 01.02.2023 
  

 
 
G e b u r t e n  
 
A m m e r   Korbinian 
Geiselhöring 
 
W e b e r   Lilly 
Bogen 
 
G a s h i   Dua 
Feldkirchen, Mitterharthausen 
 
 
 
 
E h e s c h l i e ß u n g e n 
 
Z o t a   Viorel 
Straubing 
und 
O l á h   Irénke-Kitti 
Straubing 
 
D i e h l   Christian 
Straubing 
und 
S t a r k   Theresa 
Straubing 
 
 
 
 
S t e r b e f ä l l e 
 
F i s c h e r   geb. Fuchs Helga Anna Margarete 
Straubing 
 
G r i l l   Johann Baptist 
Straubing 
 
S t a n g l   Hans Helmut Josef 
Straubing 
 
H a g n b u c h n e r   geb. Schneider Hannelore 
Straubing 
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H a a s   geb. Schattenkirchner Anna Karolina 
Straubing 
 
H i l m e r   Josef 
Straßkirchen, Schambach 
 
P u m m e r   Josef Bernhard 
Irlbach 
 
G u b o   Reinhold 
Aiterhofen 
 
K r e t s c h m a n n   geb. Bernhard Edith Christa 
Straubing 
 
U l l m a n n   geb. Richter Helga Anita 
Straubing 
 
 


